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doch aus solchen, der Fall sei, möchte ich

sehr in Zweifel ziehen. Jedenfalls sollten diese

in der Sache ebenfalls um ihre Meinung
begrüßt werden.

Da könnte man sich eher, wenn das neue

Abzeichen in Form einer Kopfbedeckung ge-

wünscht wird, mit einem Lodenhut befreunden,

der nach meinen Erfahrungen von den Damen
lieber getragen würde, als eine Mütze.

Dieser Variante unbeschadet ließe sich viel-

leicht aber auch das neue Abzeichen in der

Art der „Turnerbändeli" erstellen. Ein etwa

2—3 m» breites weißes Seiden-, Flanell-
oder Leinwandband, in der Mitte vorn das

rote Kreuz, würde das Ganze, von der rechten

Schulter über die Brust getragen, sich meiner

Ansicht nach gut ansehen lassen und hätte
den Vorteil, daß es jedenfalls, natürlich je

nach der Art der Herstellung, doch noch billiger

zu stehen käme, als eine Mütze oder ein Hut.

Man könnte hier nur einwenden, ein solches

Band würde sich zu wenig hervorheben, weil
es von den Herren unter dem Rock und den

Damen unter dem Jackett getragen würde.

Diese Einwendungen lassen sich aber wider-

legen, denn erstens halten die Herren ihre
Röcke doch meistens offen zum „arbeiten",
also bei Feldübungen cc. ziehen sie ihn sogar

meistens aus, in welchem Fall das Bändchen

ja gerade sehr gut sichtbar würde; zweitens

tragen die Damen zur „Arbeit" ja ebenfalls
keine Jacketts und wenn dies nicht zu um-

gehen ist, z. B. bei Winterfeldübungen oder

beim Versehen des Sanitätsdienstes auf Eis-
bahnen, Schlittbahnen ,'e., so würden sie das-

selbe eben über die Jacketts anziehen.

Ich glaube, daß auch dieser Vorschlag nicht

ohne ist und ebenfalls seine Freunde finden
wird.

Is. Ick.

Einiges über tirankeninobilienincigciàe.

Es ist erfreulich, daß die Samaritervereine

je länger je mehr zur Einsicht kommen, welch

große Dienste die Kraukenmobilienmagazine
der leidenden Menschheit leisten und wieviel

Sympathien sie den Samaritervereinen zu-

führen. In der Deutschschweiz besonders findet

man solche Magazine nicht nur in den Städten,

sondern auch in vielen Dörfern. Die West-

schweiz ist in dieser Beziehung noch etwas

im Rückstände.

Solche Magazine könnten aber sicher in

noch viel größerer Anzahl gegründet werden.

Es sind aber jedenfalls viele Vereine, die

sich die Sache kostspieliger und komplizierter
vorstellen, als sie in Wirklichkeit ist. Die

seinerzeit von Herrn Kramer verfaßte „An-
leitung zur Gründung von Krankenmobilien-

Magazinen" sagt allerdings, daß man über

eine Summe von wenigstens Fr. 10V«)

bis 1200 sollte verfügen können. Dies mag ;

nun für Zürich oder andere große Städte,

wo man größere Geldmittel zur Verfügung
hat, zutreffen. In kleineren Städten aber

und auf dem Lande kann man die Sache

auch einfacher machen. Man wird besser tun,

zuerst nur die allernotwendigstcn biegenstände

anzuschaffen, z. B. 1 Badwanne, 1 Sitzbad-

wanne, etwa 2 Eisbeutel, 1 oder 2 Luft-
kissen, 1 Urinslasche, 1 Steckbecken, 1 Klosett-

stuhl, 2—3 Bettbogen verschiedener Größe,

1 Inhalationsapparat, 1 Irrigator und einige

Bade- und Fieberthermometer. Diese Gegen-

stände werden zirka Fr. 110 kosten. Eine

solche Summe läßt sich mit etwas gutem

Willen gewiß mit Leichtigkeit zusammenbringen

(sogar ohne Tombola!) Eine einsichtige Ge-

meiudebehördc wird sicher eine größere oder

kleinere Subvention an ein solches Magazin

geben. Dann kann man auch an die Armen-

behördc und an einige Korporationen und
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Institute gelangen, und wenn nötig, auch

an Private, Man mus; nachher oft staunen,

wie leicht man eine ansehnliche Summe zu-
sammengebracht habe — „mehctt'snit glaubt".
Später kann man, je nach Bedürfnis und

den verfügbaren Mitteln, noch neue Gegen-
stände anschaffen, und so bekommt man nach

und nach ein Magazin, das sich sehen lassen

darf. Ein Lokal, wo die Krankenmobilien

zweckmässig und möglichst billig oder gar
gratis untergebracht werden können, wird sich

wohl in jeder Gemeinde finden sin einem

Gemcindelokal, Kinderkrippe w.).

Sann wäre noch anzuraten, die Miettarife
ja nicht zu hoch anzusetzen. Wohl alle Kranken-

mobilienmagazine schreiben in ihren Regle-
menten vor, daß die Mobilicn an Unbemittelte

gratis abgegeben werden. Das ist ja ganz

gut und human gehandelt. Man vergesse aber

ja nicht, daß auch viele Arme, wenn der

Tarif nicht zu hoch ist, die Gegenstände lieber

mieten, als unentgeltlich fals Almosen) ent-

gegennehmen. Schreiber dies hat diese Be-

obachtnng öfters machen können. In vielen

Fällen wird man damit auch erreichen, daß

die Sachen sofort nach Gebranch zurückgebracht

werden und sonnt für andere Zahlende wieder

zur Verfügung sind, was bei Gratisabgabc
z nicht immer der Falk ist; man bringt sie „bei

Gelegenheit" zurück.

Dabei wollen wir nicht verfehlen, darauf
aufmerksam zu machen, daß das Zentralsekre-
tariat des schweiz. Roten Kreuzes eine An-
leitung zur Einrichtung und Betrieb von

- Krankenmobilienmagazinen herausgegeben hat,
^ die dort zum Preis von 20 Rp, zu haben

ist. Diese Anleitung enthält zwei Jnvcntare

zur Auswahl, ein größeres und ein kleineres.

DaS letztere entspricht ungefähr einem Wert

von Fr. 100 im Minimum bis Fr. 330 und

ist für kleinere Gemeinden vollständig genügend

ausgestattet. Wir möchten den Interessenten

empfehlen, sich die Broschüre zu verschaffen,

bevor sie an die Einrichtung eines solchen

Magazins gehen.

Resümierend möchten wir also noch sagen,

es sei besser, ein ganz kleines Krankenmobilien-

magazin mit nur den allernotwen
digsten Sachen zu haben, als zu glauben,

man müsse warten, bis man ein vollständiges

Magazin einrichten könne lind dann jähre-

lang zuzuwarten. Wo ein Wille ist, ist auch

ein Weg!
8t.

Dis vemcicklcilligung à Zckutzpocksiàpkung in 6er 5àei?.

In den „Schweizerischen Blättern für Gc- ^ Kind wurde von ihm auch angesteckt, kam

sundheitspflcge" schreibt Dr. C-: aber davon, während seine gut geimpfte Frau,

Betrübt erzählt mir eine Patientin, sie die ihn zuerst pflegte, bevor er ins Spital
habe kürzlich einen schweren Verlust in ihrer kam, verschont blieb. Der in böseil Füllen

Familie zu beklagen gehabt, indem ihr Schwie- scheußlichen Krankheit fallen in Spanien, wohin

gersohn iil Spanien an den schwarzen Blattern - Schweizerbürger unklugcrweise manchmal in

gestorben sei. Er wanderte mit seiner Frau ungeimpftem Zustande reisen, auch oft Fremde

und einem Kinde von Zürich aus in jenes ^ zum Dpfer. Beim ungeschützten, d. h. nicht

an Pocken immer noch reiche Land, ohne gegen das Gift gefeiten Schwiegersohn ob-

sich vorher impfen zu lassen. Er war über- erwähnter Frau seien die Blattern so schlimm

Haupt nie geimpft worden, weil es ja in der ^ aufgetreten, daß er ein Gesicht bekommen

Schweiz nicht Vorschrift sei <er war natn- habe wie Baumrinde: er sei gar jämmerlich

ralisierter Schweizerbürgcr). Sein nngeimpftcs zugrunde gegangen!
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